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Der höchſte däniſche Orden iſt der ſogenannte Elephanten⸗Orden,wahr  einli Uunter Canut IV 1190 geſtiftet. In der älteſtenZeit wurde dieſer Ritterorden „Bruderſchaft der heil JungfrauMaria“ genannt. Das Ordenszeichen war eine goldene Medaille,auf der einen Elte mit dem der unbefleckten Empfängnis,auf der anderen Seite war ein Elephant mit einem thurmförmigenCaſtell abgebildet. Intereſſant iſt die Thatſache daß der Glaube
die Unbefleckte Empfängnis der heil Jungfrau chon vor Jahrhundertendurch einen eigenen Ritterorden gefeiert wurde, und das in einem
von Rom, dem Centrum der Chriſtenheit, ſo weit entlegenen Lande

Beſtimmungen des bayeriſchen taates 22  ber einige
Ichul und Urmenſachen.

Von Präſes Eduard Stingl In Straubing (Bayern
Entſcheidungen,* ber die Beitragspflicht dem edarfeeiner Sprengelſchule In einem ohne Beiziehung der Schulſprengel⸗Vertretung gepflogeuen Streitverfahren ausſ

lehli den betheiligtenGemeinden des Schulſprengels gegenüber erlaſſen ſind, können der

Schulſprengel⸗Vertretung nich präjudicieren.
Auf die Geſchäftsführung der Schulſprengel⸗Vertretung inddie Vorſchriften über den Geſchäftsgang der Gemeindebehörden Iim

Allgemeinen analog anzuwenden ud iſt daher zur Giltigkeit eines
Beſchluſſes der Schulſprengel⸗Vertretung die vorgängige Ladung auchder auswärtigen Mitglieder nothwendig Uli
1887 . Die führ die Gemeinde⸗Verwaltung der Schulſitzgemeinde (V.⸗G.⸗H.⸗E 2 Febr 1887½9.

2 In einem auf die Organiſation einer Schule nach Art
de Schulbedarfsgeſetzes bezüglichen Streitverfahren kann gegenüberder Gemeinde bezw dem Schulſprengel nicht ein einzelner éwohnerals Partei auftreten; die Berechtigung einer Klage oder einer
Beſchwerde uim Gebiete de ſtreitigen Rechtes überhaupt wird nämlichdurch da Vorhandenſein eines als verletzt erachteten individuellen
Rechtsanſpruches bedingt; ein ſolcher individueller anſprucheines Gemeinde— oder Schulſprengel⸗Bewohners auf die Tfüllungeiner der Im Art de Schulbedarfsgeſetzes nöormierten Verbindlich⸗keiten beſteht aber Iim Allgemeinen nicht. Oet

ande eS ſich In einem Streit um die Errichtung einer
Schule oder Lehrſtelle auf run des Art des Schulbedarfsgeſetzes Nov 1861 ſo iſ die weite und letzte Inſtanz
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der V.⸗ dg Aug 1883 Abſs 1) Die Zu
ſtändigkeit des V.⸗G gemäß Art des V.⸗G

H

23

Geſ
iſt aber nicht gegeben, wenn Unter Anerkennung der Voraus
ſetzungen des Art 2 Abſ des Schulbedarfsgeſ. Nov 1861
mit der Beſchwerde zUum die Einführung bes Abtheilungs⸗
Unterrichtes anſtatt der Errichtung einer neuen Lehrſtelle angeſtrebt
wird 5 Febr.

Die Niederbayeriſche Regierung hat Urch R 11 Apr
18882) emn neues Formular für die Schulüberweiſungs⸗-Scheine
geordnet; die Ausſtellung von Austritts⸗Zeugniſſen für die ver
ziehenden Schüler auf jene Schüler beſchränkt, we derſelben zum
Zwecke der Ulaſſung zu den Aufnahmsprüfungen Latein— und
Realſchulen 20 bedürfen, und die durch R.⸗ März 1884
angeordnete Vorlage der Schulüberweiſungsſcheine mit den jährlichen
Schulviſitations⸗Verhandlungen erlaſſen

In Schwaben hat gemã R.⸗ 2⁴² &  &  Uli 18883 das von
der ſchwäbiſchen permanenten Schulausſtellung hergeſtellte Formular
für Schulüberweiſungs⸗Scheine in Verwendung 3u OIOmmen

Urch erpfäl R.E December ind die
atzungen des Kreisvereines zur Unterſtützung dienſtunfähig g9e
wordener Schullehrer M der erpfalz abgeändert worden. Nach

haben als jährlichen Beitrag die Schullehrer und die nach
8 3 dem Vereine angehörigen Lehrer den Lehrerbildungs⸗
Anſtalten M.; alle übrigen beitragspflichtigen Vereinsmitglieder

ährlich entrichten. Nach 1 betragen die Penſionen:
Für die Schullehrer und die dem Vereine angehörigen Lehrer
den Lehrerbildungs⸗Anſtalten vom bis vollendeten Dienſt⸗

jahre ährlich 852 2  7. — 25— Dienſtjahre 912 M., vom
25.—30 Dienſtjahre 972 M., 30.—35 Dienſtjahr 1032 7.
vom 35.— 40 Dienſtjahre 1092 vollendeten Dienſt⸗
jahre an 1152 M.; Für Schulverweſer, Schulgehilfen, we  1  6
Lehrerinen, Schulverweſerinen und Hilfslehrerinen ohne Rückſicht
auf das Dienſtesalter 808 M

Die umfangreiche M.⸗-E Juni 18885) über die Ge
haltsaufbeſſerung der Schullehrer wurde ſicherli mn allen Kreis⸗-
amtsblättern publicirt und darf aher als bekannt vorausgeſetzt
werden.

Mehrere Erkenntniſſ des Reichsgerichtes über körperliche
Züchtigung Iu der Ule ſind bemerkenswerth:

Da Züchtigungsrecht der Lehrer darf nicht nach privatrecht⸗
lichen Normen, ondern nur nach den Vorſchriften bemeſſen werden,
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welche auf Grund der beſtehenden geſetzlichen Organiſation des Schul
weſens Iim geſammten Staatsgebiete von den zUum rlaſſe ſolcherBeſtimmungen zuſtändigen Behörden 0  n In ede mit
Ueberſchreitung dieſer Grenzen vorgenommene Körperverletzung iſtobjectiv rechtswidrig nd ſie ird dies auch ſubjectiv, ſobald ſichder Handelnde der Grenzen der ihm gezogenen Schranken bewußt
var ſt die ſich gewollte Thätigkeit mit bewußter Ueber⸗-
ſchreitung der Grenzen des eingeräumten Züchtigungsrechtes einem
rechtswidrigen Eingriffe in die körperliche Integrität des Gezüchtigtengeworden, iſt uUuLr der gewöhnliche Thatbeſtand einer einfachenKörperverletzung oder einer Mißhandlung Im Sinne des § 223 de
St.⸗G erforderlich, die Handlung als rafbar Im Sinne
des 340 des St.⸗G erſcheinen laſſen Eine fahrläſſigeKörperverletzung bei Usübung des Züchtigungsrechtes wird dann
anzunehmen ſein, Jemand m Unkenntnis der Grenzen ſeinesRechtes ſo Uunbewu überſchreitet und hiebei Folgen ver
Urſacht, die bei entſprechender Sorgfalt gleichwohl 0 voraus
ehen önnen R.⸗G.⸗E Jan 1884

Eine al vorſätzliche Mißhandlung Im mte ſtrafbare Ueber⸗
ſchreitung des Züchtigungsrechtes eitens eines Lehrers ieg nuur
dann vor, enn der Lehrer ſich dieſer Ueberſchreitung bewußt 9e
weſen iſt R.⸗G.⸗E Dec 1887

In Bayern iſt der Lehrer befugt, Schüler und Schülerinnen
wegen gröberer Verfehlungen durch körperliche Züchtigung mit der
Ruthe oder inem Stäbchen beſtrafen. Wer eine andere körper⸗
liche Züchtigung anwendet, hat ſich hiedurch gänzlich außerhalb des
Bereichs eines ihm zuſtehenden Rechtes geſtellt nd eine an ſich
widerrechtliche Mißhandlung ausgeführt R.⸗G.⸗E Fan 1883).5)

Die unterfränkiſche Regierung hat durch vom 23 Nov
18880 angeordnet:

Wenn auch die Volksſchule C Strafmittels der körperlichen
Züchtigung nicht ganz entbehren kann, ſo ſoll von emſelben in der
ege doch erſt nach Erſchöpfung der anderen Strafarten und nur
zur Ahndung gröberer Verfehlungen, dann bei fortgeſetzter Trägheit
und un ällen, V Bosheit, Verſtocktheit und Sittenrohheit be
kunden, ebrauch gemacht werden. Niemals darf der Schüler
durch die Züchtigung an ſeiner Geſundheit geſchädigt werden; ſie
iſt daher bei ſchwächlichen und kränklichen Kindern vorweg aus
geſchloſſen; auch darf ſie nur in einer Weiſe geſchehen, daß die
Schamhaftigkeit, wie überhaupt, ſo namentlich bei den Mädchen
nicht verletzt wird. Die körperliche Züchtigung darf nur durch
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einige (im höchſten Falle echs) Streiche mittelſt einer Ruthe oder
eines mäßig ſtarken biegſamen Stöckchens oder öhrchen und zwar
auf die flache Hand oder das Hintertheil vollzogen werden. Nie
ma ſoll die Züchtigung Im Geheimen, ſondern womöglich in An-—
weſenheit der Schüler, und In er  ege nicht während des
Unterrichtes, ſondern erſt nach der Schulzeit bder Schulſtunde
olgen. Auch ſoll der Lehrer nicht In überwallendem Unwillen— EE —

Auihe (im ů— — Falle ſechs) Streiche mittelſt einer Ruthe oder

eines mäßig ſtarken biegſamen Stöckchens oder Röhrchens und zwar

auf die flache Hand oder das Hintertheil vollzogen werden. — Nie⸗

mals ſoll die Züchtigung im Geheimen, ſondern womöglich in An⸗

weſenheit der Schüler, und zwar in der Regel nicht während des

Unterrichtes, ſondern erſt nach der Schulzeit oder Schulſtunde er⸗

folgen. — Auch ſoll der Lehrer nicht in überwallendem Unwillen

. . ſtrafen. — Mißhandlungen, wie Schlagen und Stoßen ins

Geſicht, auf Kopf und Rücken, Reißen an den Haaren und Ohren ꝛc.

ſind ſtrengſtens verboten. — Bei ſchweren Vergehungen und in

Zweifelsfällen ſoll der Lehrer dem Local⸗, beziehungsweiſe Stadt⸗

ſchulbezirks⸗Inſpector behufs weiterer Verfügung Anzeige erſtatten.

— Die von dem Inſpector verhängte Strafe der körperlichen Züch⸗

tigung wird in deſſen Beiſein durch den Schul-, beziehungsweiſe

Gemeindediener vollzogen.

1) Streitigkeiten über die Verpflichtung zur Uebernahme der

Vorſtandſchaft eines Armenpflegſchaftsrathes ſind keine Verwaltungs⸗

rechtsſachen, ſondern competiren zur activen Verwaltung (V.⸗G.⸗H.⸗E.

v. 13. Mai 1887). )

2) Wird die Verbindlichkeit zur Leiſtung von Koſttagen an

Gemeindearme wegen ungleichmäßiger Vertheilung oder wegen An⸗

wendung eines unbilligen Maßſtabes beſtritten, ſo liegt eine Ver⸗

waltungsrechtsſache im Sinne des Art. 8 Z. 30 des V.⸗G.⸗H.⸗

Geſ. vor. — Hiedurch iſt aber eine ſtaatsaufſichtliche Würdigung

der Geſetzmäßigkeit der auf Grund des Art. 18 Abſ. 3 des Armen⸗

geſetzes erlaſſenen Beſchlüſſe der Gemeindeverwaltung und des Armen⸗

pflegſchaftsrathes keineswegs unbedingt ausgeſchloſſen (V.⸗G.⸗H.⸗E.

v. 10. Juni 1887).2

3) Wenn in einem Vertrage Jemand ſich einer Ortsgemeinde

gegenüber zu beſtimmten Dienſten verpflichtete, dagegen dieſe eine

gewiſſe Gegenleiſtung und im Falle der Noth die Unterſtützung des⸗

ſelben und ſeiner Angehörigen zuſicherte, ſo iſt dieſer Vertrag ein

privatrechtlicher, weil er in der freien Willensbeſtimmung der Con⸗

trahenten und nicht in einer öffentlich⸗rechtlichen Verpflichtung der⸗

ſelben ſeinen Grund hat. Die privatrechtliche Natur dieſer Verpflich⸗

tung wird ihr nicht dadurch entzogen, daß nach Art. 5 des Armengeſetzes,

alſo nach einer Beſtimmung des öffentlichen Rechtes, die Armenpflegen

befugt ſind, die von ihnen gemachten Aufwendungen von dem hiezu

privatrechtlich Verpflichteten erſetzt zu verlangen; denn es kommt bei

der Zuſtändigkeit lediglich auf die rechtliche Natur der Unterſtützungs⸗

pflicht an (Erk. des G.⸗H. f. Competenzeonfl. v. 16. Mai 1888).0)

) Samml. IX., p. 125. — ) Samml. IX„ p. 156. — ) Beil. III. .

G. 5 Vdg.⸗Bl. v. 1888.

5⁵trafen Mißhandlungen, wie Schlagen und Stoßen ins
Geſicht auf Kopf und Rücken, Reißen den Haaren ud ren 20

ſind ſtrengſtens verboten. Bei chweren Vergehungen und n
Zweifelsfällen oll der Lehrer dem Local⸗, beziehungsweiſe adt  —
ſchulbezirks⸗Inſpector ehufs weiterer Verfügung Anzeige erſtatten.

Die von dem Inſpector verhängte Strafe der körperlichen Züch
tigung ird VW deſſen Beiſein ur den Schul⸗ beziehungsweiſe
Gemeindediener vollzogen.

Streitigkeiten ber die Verpflichtung zur Uebernahme der
Vorſtandſchaft eines Armenpflegſchaftsrathes ſind keine Verwaltungs⸗
rechtsſachen, ondern competiren zur activen Verwaltung

(ai 1887).1
Wird die Verbindlichkeit zur Leiſtung von Koſttagen

Gemeindearme wegen ungleichmäßiger Vertheilung oder An
endung eines unbilligen Maßſtabes beſtritten, ſo liegt eine Ver
waltungsrechtsſache Im Sinne des Art des V.⸗G
Geſ vor Hiedurch iſt aber eine ſtaatsaufſichtliche Würdigung
der Geſetzmäßigkeit der auf Grund des Art. Abſ des Armen⸗
geſetzes erlaſſenen Beſchlüſſe der Gemeindeverwaltung und des Armen⸗
pflegſchaftsrathes keineswegs unbedingt ausgeſchloſſen

Juni 1887).2
Wenn In einem ertrage Jemand ſich einer Ortsgemeinde

gegenüber zu beſtimmten ienſten verpflichtete, dagegen dieſe eine
ewiſſe Gegenleiſtung und m Falle der Noth die Unterſtützung des
ſelben und einer Angehörigen zuſicherte, ſo iſt dieſer Vertrag ern
privatrechtlicher, weil EU Iu der freien Willensbeſtimmung der Con
trahenten und nicht In einer öffentlich-rechtlichen Verpflichtung der
ſelben ſeinen Grund hat Die privatrechtliche Natur dieſer Verpflich—
ung wird ihr nicht dadurch entzogen, daß nach Art de Armengeſetzes,
alſo nach einer Beſtimmung de öffentlichen Rechte  D, die Armenpflegen
befugt ſind, die von hnen gemachten Aufwendungen von dem hiezu
privatrechtlich Verpflichteten erſetzt 3u verlangen; denn eS kommt bei
der Zuſtändigkeit lediglich auf die rechtliche atur der Unterſtützungs⸗
pflicht Erk des Competenzconfl. Mai 1888).5)
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